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Vorwort  

Die Einhaltung menschenrechtsbezogener und umweltbezogener Pflichten sowie rechtskonformes 

Handeln ist für die Unternehmen der Feddersen-Gruppe von entscheidender Bedeutung. Die 

konsequente Beachtung dieser Grundsätze verfolgen wir nicht nur im eigenen Geschäftsbereich, 

sondern fordern dies auch von unseren weltweiten Geschäftspartnern ein. Wir sehen es als unsere 

gesellschaftliche Verantwortung an, darauf hinzuwirken, dass Menschenrechte in unseren Unternehmen 

sowie entlang unserer Lieferketten geachtet werden. Deshalb setzen wir uns dafür ein, entsprechende 

Missstände aufzudecken, Risiken auszuschließen und Pflichtverletzungen abzustellen.  

Für die rechtzeitige Erkennung möglicher Pflichtverletzungen und die Einleitung entsprechender 

Präventions- und Abhilfemaßnahmen spielt das Beschwerdeverfahren eine zentrale Rolle. Es ermöglicht 

allen Personen, jederzeit Hinweise bzw. Beschwerden einzureichen.  

Wir bitten Sie, uns etwaige Risiken oder Verletzungen umgehend mitzuteilen. Mit größtmöglicher 

Aufmerksamkeit und Sorgfalt kümmern wir uns um Ihre Hinweise und Beschwerden. 

Diese Verfahrensordnung stellt die Umsetzung des Beschwerdeverfahrens der Feddersen-Gruppe im 

Sinne der gesetzlichen Anforderungen gem. Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) sowie 

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) transparent dar und erläutert den Ablauf sowie die 

Grundsätze des Beschwerdeverfahrens. 

Die in dieser Verordnung verwendeten Personenbezeichnungen richten sich gleichermaßen an 

Menschen aller Geschlechtsidentitäten. Auf eine Doppelnennung und gegenderte Bezeichnungen wird 

zugunsten der besseren Lesbarkeit verzichtet, damit Screenreader barrierefrei funktionieren. 
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1. ANWENDUNGSBEREICH 

Diese Verfahrensordnung beschreibt den Umgang mit Hinweisen und Beschwerden (nachfolgend 

„Beschwerden“), die sich u. a. auf Verletzungen menschenrechtsbezogener oder umweltbezogener 

Pflichten sowie auf menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken beziehen, die durch das 

wirtschaftliche Handeln der Feddersen-Gruppe im eigenen Geschäftsbereich oder bei Zulieferern der 

Feddersen-Gruppe entstehen. 

Das Beschwerdeverfahren umfasst jedoch nicht die Bearbeitung von Beschwerden in Bezug auf die von 

der Feddersen-Gruppe angebotenen Produkte oder Dienstleistungen. Für diese Anliegen steht Ihnen 

die entsprechende Kundenbetreuung gerne zur Verfügung. 

Das Beschwerdeverfahren ist für alle Personen zugänglich. Sowohl Mitarbeitende der Feddersen-Gruppe 

als auch jede externe juristische oder natürliche Person können das Beschwerdeverfahren der 

Feddersen-Gruppe nutzen. 

 

2. ABLAUF DES BESCHWERDEVERFAHRENS 

 

2.1. Kontaktaufnahme und Hinweisabgabe 

Die Beschwerde kann in Textform über das kostenlose Online-Meldesystem „BKMS“ eingereicht 

werden. Dieses ist über folgenden Link zu erreichen:  

https://www.bkms-system.com/feddersen-gruppe 

➢ Über das Online-Meldesystem können Beschwerden zu jeder Zeit eingereicht werden.  

➢ Das System ist über verschiedene Endgeräte (Computer, Smartphone, etc.) zu erreichen. 

➢ Die Eingabemaske steht in vier Sprachen zur Verfügung: Deutsch, Englisch, Portugiesisch, 

Chinesisch.  

➢ Die Einreichung der Beschwerde kann ebenfalls in gängigen Sprachen erfolgen. (Bei Bedarf wird 

eine Übersetzung der Beschwerde unter Verwendung eines Online-Übersetzungstools oder durch 

Einbindung eines auf Vertraulichkeit verpflichteten Übersetzers durchgeführt.) 

➢ Die Meldung kann anonym erfolgen. 

Die Beschwerde wird an den Compliance-Beauftragten der K.D. Feddersen Holding GmbH bzw. die 

Vertretung zur Bearbeitung weitergeleitet. Bei der Bearbeitung der Beschwerden kann der Compliance-

Beauftragte bzw. die Vertretung durch weitere von ihm einbezogene Stellen, je nach Sachverhalt, 

unterstützt werden. Dabei handeln die beauftragten Personen unparteiisch, weisungsunabhängig und 

zur Verschwiegenheit verpflichtet. 

Für die Bearbeitung der Beschwerde sind spezifische Angaben hilfreich. Der Hinweisgeber sollte 

möglichst angeben, in welcher Gesellschaft der Feddersen-Gruppe das beschriebene Risiko besteht bzw. 

ein Verstoß vorgefallen sein soll. Für den Fall eines Risikos bzw. Verstoßes bei Geschäftspartnern bzw. 

(un-)mittelbaren Zulieferern sind auch diese möglichst zu benennen. Des Weiteren enthalten 

Beschwerden neben einer detaillierten Beschreibung des Vorfalls möglichst Angaben über das 

Fortbestehen des Risikos bzw. des Verstoßes. 

 

https://www.bkms-system.com/feddersen-gruppe
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2.2. Postkasten und Eingangsbestätigung  

Bei der Nutzung des Online-Meldesystems haben Hinweisgeber die Möglichkeit, einen digitalen 

Postkasten einzurichten, über den Rückmeldungen erfolgen, Fragen beantwortet und Informationen 

über den Fortgang des Hinweises erteilt werden.  

Die Nutzung des Postkastens kann zu jeder Zeit anonym erfolgen. 

Die Einrichtung des Postkastens ermöglicht die Eingangsbestätigung, die die hinweisgebende Person 

innerhalb von sieben Tagen erhält. 

 

2.3. Beschwerdeprüfung & Klärung des Sachverhalts 

Eingegangene Beschwerden werden im Hinweisgeberportal dokumentiert. Die an der Bearbeitung der 

Beschwerde beteiligten Personen prüfen den in der Beschwerde dargelegten Sachverhalt auf Relevanz 

für das Beschwerdeverfahren. Falls die Beschwerde nicht in den Anwendungsbereich des 

Beschwerdeverfahrens fällt, endet die Meldungsbearbeitung und der Hinweisgeber wird darüber 

informiert. 

In Abhängigkeit des Sachverhalts wird die Beschwerde einem Bearbeiter zugewiesen. Die Beschwerde 

wird auf Plausibilität überprüft, um festzustellen, ob hinreichende Anhaltspunkte für (potenzielle) 

Missstände mit Compliance-Relevanz im Sinne des Beschwerdeverfahrens bestehen. Sofern die 

Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit dem Hinweisgeber über den Postkasten besteht, kann der 

Sachverhalt erörtert und ggf. weitere Informationen zur Bearbeitung der Beschwerde eingeholt werden.  

Der Bearbeiter stellt sicher, dass alle Hinweise, die zur Beurteilung der Beschwerde notwendig sind, 

berücksichtigt werden. Stellt der Bearbeiter fest, dass keine menschenrechtlichen oder 

umweltbezogenen Risiken bestehen und keine Verletzungen von menschenrechts- oder 

umweltbezogenen Pflichten im eigenen Geschäftsbereich und bei (un-)mittelbaren Zulieferern 

vorliegen, wird das Verfahren eingestellt und der Hinweisgeber darüber informiert. 

Eine Information des Hinweisgebers ist nur möglich, sofern ein Postkasten eingerichtet wurde. 

 

2.4. Verfahrensdauer 

Der Eingang der Beschwerde bzw. des Hinweises wird dem Hinweisgeber innerhalb von sieben Tagen 

bestätigt, sofern ein Postkasten eingerichtet wurde.  

Die Bearbeitungszeit variiert je nach Beschwerde und Komplexität des Sachverhalts. Die an der 

Bearbeitung der Beschwerde beteiligten Personen sind bestrebt, den Sachverhalt innerhalb von 14 

Tagen aufzuklären und die Meldung abzuschließen. 

 

2.5. Mögliche Ergebnisse des Beschwerdeverfahrens 

Sofern die Untersuchung der Beschwerde relevante Risiken oder Pflichtverletzungen (vgl. 1 bzw. 2.3) 

bestätigt, wird geprüft, welche Präventions- bzw. Abhilfemaßnahmen erforderlich sind. 

Beispielsweise können menschenrechtliche oder umweltbezogene Risiken bzw. Pflichtverletzungen, zu 

denen Mitarbeitende der Feddersen-Gruppe beigetragen haben, dazu führen, dass angemessene 

Disziplinarmaßnahmen ergriffen werden. Bei entsprechenden Pflichtverletzungen, zu denen Zulieferer 

der Feddersen-Gruppe beigetragen haben, kann es bspw. auch zur Aussetzung bzw. zum Abbruch der 
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Geschäftsbeziehungen kommen, je nach Schwere der Verletzung sowie nach erfolglosen Versuchen mit 

milderen Mitteln.  

Die ergriffenen Maßnahmen werden nachvollziehbar dokumentiert, nachverfolgt und revisionssicher 

nach gesetzlichen Vorgaben im Hinweisgeberportal archiviert. 

 

3. VERFAHRENSGRUNDSÄTZE 

 

3.1. Vertraulichkeit des Beschwerdeverfahrens 

Die mit dem Beschwerdeverfahren betrauten Personen behandeln die Informationen, die sie im Zuge 

der Bearbeitung der Beschwerden erlangen, stets vertraulich. Insbesondere werden personenbezogene 

Daten gemäß DS-GVO vertraulich behandelt. 

Eine Ausnahme stellen ggf. bestehende behördliche oder gesetzliche Offenlegungs- und Meldepflichten 

dar. 

 

3.2. Hinweisgeberschutz 

Das Beschwerdeverfahren wird mit größter Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit umgesetzt, um 

menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken sowie menschenrechtsbezogene und 

umweltbezogene Pflichtverletzungen den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend zu behandeln. Die 

Feddersen-Gruppe duldet keinerlei Benachteiligungen, Einschüchterungen oder Anfeindungen der 

Personen, die das Beschwerdeverfahren in der Absicht der Aufklärung entsprechender Risiken und 

Verletzungen nutzen. Verstöße gegen den Grundsatz des Hinweisgeberschutzes können wiederum über 

das Hinweisgebersystem gemeldet werden. 

Erlangt die Feddersen-Gruppe Kenntnis von Benachteiligungen oder Repressalien der Hinweisgeber 

durch Dritte, behält sich die Feddersen-Gruppe angemessene Gegenmaßnahmen vor. 

Der Hinweisgeberschutz erstreckt sich nicht auf Situationen, in denen vorsätzlich oder grob fahrlässig 

unwahre Informationen über das Beschwerdeverfahren gemeldet werden. 

 

3.3. Weitere Verfahrensgrundsätze 

Datenschutz und Informationssicherheit 

Das Online-Meldesystem gewährleistet den Datenschutz und die Informationssicherheit im Einklang mit 

den jeweils geltenden gesetzlichen Anforderungen. Der Betreiber des Meldesystems hat nachweislich 

zu keinem Zeitpunkt interpretierbaren Zugriff auf die Meldungs- und Falldaten. 

Es werden ausschließlich die personenbezogenen Daten verarbeitet und gespeichert, die zur 

Bearbeitung des Beschwerdeverfahrens erforderlich sind. Nach Beendigung des Verfahrens werden die 

personenbezogenen Daten anonymisiert bzw. unter Einhaltung bestehender Aufbewahrungsfristen 

gelöscht. 
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Unschuldsvermutung 

Beschwerden werden objektiv sowie unter Beachtung der Unschuldsvermutung bearbeitet. 

Verhältnismäßigkeit 

Zur Erfüllung des Untersuchungszwecks müssen entsprechende Maßnahmen im Rahmen des 

Beschwerdeverfahrens geeignet, erforderlich und angemessen sein. 


